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 Die Familienfreundlichkeit von Betrieben in Deutschland – Flexible Arbeitszeit-
 modelle und betriebliche Kinderbetreuung

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Familienfreundlichkeit  kann  sich  für  Unternehmen  auszahlen.  Maßnahmen  für
 eine  bessere  Vereinbarkeit  von  Familie  und  Erwerbsleben  können  Kosten  redu-
 zieren  und  zu  Wettbewerbsvorteilen  führen.  In  einer  modernen  Gesellschaft  ist
 es  wichtig,  die  Vereinbarkeit  von  Familie  und  Beruf  für  beide  Elternteile  zu  er-
 möglichen.  Dazu  bedarf  es  neben  ausreichenden  Betreuungsangeboten  auch
 flexibler  familienfreundlicher  Strukturen  in  den  Unternehmen.  Mit  den  unter-
 schiedlichsten  Projekten  können  Überbrückungs-,  Fluktuations-  und  Wieder-
 eingliederungskosten  vermieden  werden.  Das  heißt:  Die  Kosten  für  Familien-
 freundlichkeit  können  geringer  ausfallen  als  die  Kosten,  die  entstehen,  wenn
 Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  Familie  und  Beruf  nicht  miteinander  vereinen
 können.

 1.  Welche  Ziele  hat  sich  die  Bundesregierung  bei  der  Förderung  familien-
 freundlicher Maßnahmen in Unternehmen gesetzt?

 Die  Vereinbarkeit  von  Familie  und  Beruf  ist  eine  wesentliche  Voraussetzung
 dafür,  dass  sich  Männer  und  Frauen  in  Deutschland  ihre  Kinderwünsche  erfül-
 len,  dass  die  Erwerbsbeteiligung  von  Frauen  ansteigt  und  das  Humanvermögen
 unseres Landes nachhaltig gesichert wird.

 Unter  dem  Dach  der  „Allianz  für  die  Familie“  hat  die  Bundesregierung  seit
 Mitte  2003  mittelfristig  angelegte  Initiativen  für  eine  bessere  Balance  von
 Familie  und  Arbeitswelt  gebündelt.  Ziel  ist  es,  Familienfreundlichkeit  in  Unter-
 nehmen  aller  Größen  und  Branchen  zu  verankern.  Im  Mittelpunkt  stehen  dabei
 die  Handlungsfelder  Arbeitsorganisation,  Arbeitszeit,  Personalentwicklung,
 Unternehmenskultur und familienunterstützende Dienstleistungen.

 Starke  Partner  der  Allianz  sind  die  Spitzenverbände  der  deutschen  Wirtschaft
 (BDA,  BDI,  DIHK,  ZDH),  der  DGB  sowie  Einzelgewerkschaften,  Stiftungen,
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renommierte  Unternehmen,  namhafte  Ökonomen  und  Persönlichkeiten  aus  der
 Politik.  Sie  setzen  sich  in  ihrem  Wirkungskreis  und  in  der  breiten  Öffentlichkeit
 für die Balance von Familie und Arbeitswelt ein.

 Mit  dem  im  Januar  2006  gestarteten  Unternehmensprogramm  „Erfolgsfaktor
 Familie.  Unternehmen  gewinnen“  intensiviert  die  Bundesregierung  ihre  An-
 strengungen  –  konzentriert  auf  Kernthemen  und  auf  die  Zielgruppe  der  Unter-
 nehmer,  Führungskräfte  und  Personalverantwortlichen.  Ziel  ist  es,  noch  mehr
 Unternehmen  für  eine  familienfreundliche  Personalpolitik  zu  gewinnen  und
 Familienfreundlichkeit  zu  einem  Markenzeichen  der  deutschen  Wirtschaft  zu
 machen.

 Die  Verbesserung  der  Vereinbarkeit  von  Familie  und  Beruf  ist  zudem  ein  priori-
 täres  Handlungsfeld  der  Initiative  Lokale  Bündnisse  für  Familie,  die  die  Bun-
 desregierung  im  Januar  2004  ins  Leben  gerufen  hat.  Viele  der  inzwischen  rund
 320  Lokalen  Bündnisse  im  gesamten  Bundesgebiet  tragen  mit  vielfältigen  Pro-
 jekten  zur  Familienfreundlichkeit  in  Unternehmen  bei.  Schwerpunkte  dabei
 sind  die  betrieblich  unterstützte  Kinderbetreuung,  flexible  Arbeitzeitgestaltung
 sowie  Qualifizierungsmaßnahmen  während  der  Elternzeit  und  zum  beruflichen
 Wiedereinstieg.  Mehr  als  1  200  Unternehmen  sind  Partner  in  Lokalen  Bündnis-
 sen für Familie.

 2.  Welche  familienfreundlichen  Maßnahmen  von  Unternehmen  werden  von
 der Bundesregierung in welchem Umfang jährlich gefördert?

 Die  Bundesregierung  fördert  keine  familienfreundlichen  Maßnahmen  in  einzel-
 nen  Unternehmen,  sondern  Programme  und  Projekte  mit  bundesweiter  Aus-
 richtung,  die  auf  die  Implementierung  familienfreundlicher  Maßnahmen  in
 Unternehmen  insgesamt  abzielen  und  diesen  dabei  Beratung  und  Unterstützung
 bieten.

 3.  Nach  welchen  Kriterien  werden  die  öffentlichen  Mittel  zugunsten  familien-
 freundlicher Maßnahmen in den Unternehmen vergeben?

 Siehe Antwort zu Frage 2.

 4.  Sieht  die  Bundesregierung  den  Bedarf,  Familienfreundlichkeit  in  Unterneh-
 men  weiter  und  noch  stärker  zu  fördern,  und  wenn  ja,  welche  Maßnahmen
 sind geplant?

 Die  Bundesregierung  sieht  den  Bedarf,  Familienfreundlichkeit  in  Unternehmen
 weiterhin  und  noch  stärker  zu  fördern.  Es  ist  vorgesehen,  das  Unternehmens-
 programm  „Erfolgsfaktor  Familie.  Unternehmen  gewinnen“  weiterzuführen
 und auszubauen.

 Am  5.  Juli  2006  wurde  das  Unternehmensnetzwerk  „Erfolgsfaktor  Familie“
 gestartet,  das  Unternehmen  unterschiedlicher  Branchenzugehörigkeit  und  Be-
 triebsgröße  eine  Wissens-,  Themen-  und  Kontaktplattform  zum  Thema  Familien-
 freundlichkeit  bietet.  Prägendes  Element  ist  der  aktive  Informationsaustausch
 zwischen  den  Mitgliedern,  verbunden  mit  der  Möglichkeit  von  regionalen  oder
 branchenbezogenen  Kooperationen.  Ziel  ist  es,  binnen  Jahresfrist  1  000  Unter-
 nehmen  für  das  Netzwerk  zu  gewinnen.  Hierfür  wurden  umfangreiche  Maßnah-
 men  mit  den  Partnern  des  Netzwerks,  insbesondere  dem  DIHK  und  der  berufund-
 familie gGmbH, vereinbart.

 Entsprechend  der  Koalitionsvereinbarung  wird  auch  die  Initiative  Lokale
 Bündnisse für Familie fortgeführt und ausgebaut.
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5.  Welche  Kriterien  müssen  erfüllt  sein,  damit  ein  Betrieb  als  familienfreund-
 lich  gilt,  und  inwieweit  wird  auch  die  Pflege  und  Betreuung  von  älteren
 oder kranken Familienangehörigen berücksichtigt?

 Ein  fest  definierter  und  übergreifend  gültiger  Kriterienkatalog  für  die  Beurtei-
 lung,  ob  ein  Betrieb  familienfreundlich  ist,  existiert  nicht.  Ein  solcher  Katalog
 würde  den  heterogenen  Anforderungen  an  die  Vereinbarkeit  von  Familie  und
 Beruf  in  der  betrieblichen  Wirklichkeit  nicht  gerecht  werden,  da  Unternehmen
 –  je  nach  Branche  und  Größe  –  sehr  unterschiedliche  Ausgangsvoraussetzungen
 aufweisen.  Zudem  kann  sich  auch  die  Bedarfssituation  auf  Seiten  der  Belegschaft
 stark  voneinander  unterscheiden  (Altersstruktur,  Alter  der  Kinder,  generelle  Ver-
 fügbarkeit von Kinderbetreuungsplätzen, nachgefragte Arbeitszeitmodelle, etc.).

 Generell  gilt,  dass  Unternehmen,  die  eine  familienbewusste  Personalpolitik  be-
 treiben,  sich  nachhaltig  um  eine  bessere  Vereinbarkeit  von  Familie  und  Beruf
 bemühen  und  so  eine  familienfreundliche  Unternehmenskultur  leben.  Sie  bie-
 ten  ihren  Beschäftigten  passgenaue  Angebote,  bei  denen  Unternehmensziele
 und Mitarbeiterinteressen in eine Balance gebracht werden.

 Angesichts  der  demographischen  Entwicklung  nimmt  die  Bedeutung  der  Pflege
 älterer  oder  kranker  Familienangehöriger  zu.  Immer  mehr  Unternehmen  erken-
 nen  diesen  Bedarf  im  Rahmen  ihres  familienfreundlichen  Engagements.  Meh-
 rere  Bewerber  des  Unternehmenswettbewerbs  „Erfolgsfaktor  Familie  2005“
 bieten  bereits  Unterstützungsangebote  für  Beschäftigte  mit  Pflegeaufgaben  an
 (unbezahlte  Freistellung,  Vermittlungs-  und  Beratungsservice).  Solche  Ange-
 bote gehören auch zu den Maßnahmen des audits berufundfamilie.

 6.  Welche  Rolle  spielt  derzeit  das  Kriterium  „Familienfreundlichkeit“  bei  der
 Vergabe öffentlicher Aufträge?

 Das  Kriterium  „Familienfreundlichkeit“  spielt  bei  der  Vergabe  öffentlicher
 Aufträge  keine  Rolle.  Nach  §  97  Abs.  4  des  Gesetzes  gegen  Wettbewerbsbe-
 schränkungen  (GWB)  werden  öffentliche  Aufträge  an  fachkundige,  leistungs-
 fähige  und  zuverlässige  Unternehmen  vergeben;  andere  oder  weitergehende
 Anforderungen  dürfen  an  Auftragnehmer  nur  gestellt  werden,  wenn  dies  durch
 Bundes-  oder  Landesgesetz  vorgesehen  ist.  Von  dieser  Regelung  hat  der  Ge-
 setzgeber  mit  Blick  auf  das  Kriterium  Familienfreundlichkeit  bislang  keinen
 Gebrauch gemacht.

 7.  Welche  Beratungsangebote  zum  Thema  „Familienfreundlichkeit“  stehen
 den  Unternehmen  und  ihren  Mitarbeitern  zur  Verfügung,  und  in  welchem
 Umfang werden diese in Anspruch genommen?

 Den  Unternehmen  und  ihren  Beschäftigten  stehen  zahlreiche  Beratungs-  und
 Informationsangebote  zur  Verfügung.  Ausführliche  Informationen  zu  allen
 Aspekten  familienbewusster  Personalpolitik  bietet  das  Internetportal
 www.erfolgsfaktor-familie.de  zum  Unternehmensprogramm  „Erfolgsfaktor
 Familie.  Unternehmen  gewinnen“.  Daneben  existiert  das  Internetportal
 www.beruf-und-familie.de  zum  audit  berufundfamilie.  Um  insbesondere  kleine
 und  mittlere  Unternehmen  bei  der  Einführung  familienfreundlicher  Maßnah-
 men  zu  unterstützen,  wurde  im  Juni  2005  das  Internetportal  www.mittelstand-
 und-familie.de  mit  einem  Beratungsangebot  per  Telefon  und  E-Mail  initiiert.
 Als  Informationsplattform  steht  ferner  der  Bereich  „Familie  und  Arbeitswelt“
 im  Internetauftritt  des  BMFSFJ  zur  Verfügung.  Hier  werden  alle  Informationen
 zu  Projekten  und  Aktivitäten  des  BMFSFJ  rund  um  das  Thema  familienfreund-
 liche  Arbeitswelt  gebündelt.  Zahlreiche  Broschüren,  Studien  und  Publikationen
 stehen zum Download zur Verfügung bzw. sind kostenlos bestellbar.
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Die  Informationen  auf  den  jeweiligen  Internet-Auftritten  und  die  Publikationen
 stoßen  auf  großes  Interesse  und  finden  regen  Absatz  in  den  entsprechenden
 Zielgruppen.  Dies  schlägt  sich  auch  in  dem  ständig  wachsenden  Kreis  von
 Abonnenten  für  die  angebotenen  Online-Newsletter  des  Unternehmenspro-
 gramms und des audits nieder.

 8.  Liegen  der  Bundesregierung  Erkenntnisse  darüber  vor,  in  welchem  Umfang
 Maßnahmen  der  Familienfreundlichkeit  in  Betriebsvereinbarungen,  tarif-
 vertraglichen  Regelungen  oder  Unternehmensleitlinien  verankert  sind,  und
 inwieweit  gibt  es  über  die  gemeinsamen  Grundsätze  des  Bundesarbeit-
 geberverbandes  Chemie  und  der  IG  Bergbau,  Chemie  und  Energie  hinaus
 Selbstverpflichtungen  dieser  Art  zu  Familienfreundlichkeit  in  Unter-
 nehmen?

 Das  Institut  der  deutschen  Wirtschaft  Köln  ermittelte  2003  im  Auftrag  der  Bun-
 desregierung  und  der  vier  Spitzenverbände  der  deutschen  Wirtschaft  Zahlen
 dazu  in  der  repräsentativen  Unternehmensbefragung  „Monitor  Familienfreund-
 lichkeit“.  Die  Unternehmen  wurden  auch  danach  befragt,  ob  sie  die  familien-
 freundlichen  Maßnahmen  aufgrund  von  Tarifverträgen,  Betriebsvereinbarun-
 gen oder aufgrund von unternehmerischen Leitlinien praktizieren.

 Die Ergebnisse sind:

 ●  12,4  Prozent  der  Unternehmen  praktizieren  ihre  familienfreundliche  Perso-
 nalpolitik aufgrund von betrieblichen Vereinbarungen,

 ●  13,5  Prozent  haben  dies  in  ihren  unternehmerischen  Leitlinien  verankert  und

 ●  29,3 Prozent handeln aufgrund von tariflichen Vereinbarungen.

 Um  einen  detaillierten  Überblick  zu  Art  und  Verbreitung  solcher  Regelungen
 zu  erhalten  und  Personalleitern,  Betriebsräten  und  Tarifpartnern  Praxishilfen
 zu  bieten,  hat  die  Bundesregierung  2005  die  Studien  „Familienfreundliche
 Regelungen  in  Tarifverträgen  und  Betriebsvereinbarung  –  Beispiele  guter  Pra-
 xis“  (Institut  der  deutschen  Wirtschaft  Köln)  und  „Familienfreundlichkeit  im
 Betrieb  –  Handlungshilfe  für  die  betriebliche  Interessensvertretung“  (Hans-
 Böckler- Stiftung)  veröffentlicht.  Die  Studien  zeigen,  dass  es  über  allgemeine
 Regelungen  hinaus  sehr  konkrete  Regelungen  zu  Arbeitszeit,  Telearbeit,
 Kinderbetreuung  oder  Qualifizierung  während  der  Elternzeit  in  verschiedenen
 Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen gibt.

 Die  Sozialpartnervereinbarung  in  der  chemischen  Industrie  ist  nach  Kenntnis
 der Bundesregierung die erste ihrer Art.

 9.  Inwieweit  liegen  der  Bundesregierung  Erkenntnisse  über  betriebswirt-
 schaftliche Effekte familienfreundlicher Maßnahmen vor?

 Die  2003  im  Auftrag  der  Bundesregierung  erstellte  Studie  der  Prognos  AG
 „Betriebswirtschaftliche  Effekte  familienfreundlicher  Maßnahmen“  belegt  den
 betriebswirtschaftlichen  Nutzen  familienfreundlicher  Maßnahmen  in  kleinen
 und  mittleren  Unternehmen  mit  einer  Rendite  von  bis  zu  25  Prozent.  Auf  der
 Grundlage  der  Controllingdaten  von  zehn  beispielhaften  Unternehmen  wurden
 die  Wirkungen  von  familienfreundlichen  Maßnahmen  (Beratungsangebote  für
 Eltern,  Kontakthalte-  und  Wiedereinstiegsprogramme  nach  Elternzeit,  Arbeits-
 zeitflexibilisierung,  Telearbeit  und  betrieblich  unterstützte  Kinderbetreuung)
 untersucht.  Die  Studie  kommt  zu  dem  Ergebnis,  dass  in  der  Kosten-Nutzen-
 Relation  der  betriebswirtschaftliche  Nutzen  –  auch  kurzfristig  betrachtet  –  die
 Investitionen  übersteigt.  Die  Einsparpotenziale  aufgrund  niedrigerer  Überbrü-
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ckungs-,  Fluktuations-  und  Wiedereingliederungskosten  bewegen  sich  für  mit-
 telgroße Betriebe in einer Größenordung von mehreren 100  000 Euro.

 Auch  das  Forschungszentrum  Familienbewusste  Personalpolitik  (FFP)  an  der
 Universität  Münster  hat  in  einer  aktuellen  Studie  (2006)  die  positiven  betriebs-
 wirtschaftlichen  Effekte  von  Familienfreundlichkeit  aufgezeigt.  Die  Studie  be-
 legt,  dass  eine  familienbewusste  Personalpolitik  Krankenstand  und  Fluktuation
 reduziert,  die  Rückkehr  aus  der  Elternzeit  beschleunigt,  die  Rekrutierung  von
 qualifiziertem Personal verbessert und das Image des Unternehmens stärkt.

 10.  Wie  viele  und  welche  Unternehmen  haben  ein  Grundzertifikat  des  Audits
 „berufundfamilie“  erhalten,  wie  viele  und  welche  Unternehmen  haben
 sich  nach  drei  Jahren  einer  Reauditierung  unterzogen,  und  welches  waren
 die Hauptziele und -maßnahmen, die erreicht bzw. umgesetzt wurden?

 Zurzeit  führen  224  Unternehmen  und  Institutionen  das  Grundzertifikat  und
 47  Unternehmen  und  Institutionen  das  Zertifikat  zum  audit  berufundfamilie.
 Darüber  hinaus  führen  zz.  31  Hochschulen  das  Grundzertifikat  zum  audit  fami-
 liengerechte  Hochschule  und  drei  Hochschulen  das  entsprechende  Zertifikat
 (die Liste der Unternehmen ist der Anlage S.  6–10 zu entnehmen).

 Maßnahmen  zur  Arbeitszeit  sind  zentraler  Ausgangspunkt  für  eine  bessere
 familienbewusste  Personalpolitik  (31  Prozent  der  Unternehmen),  gefolgt  von
 Maßnahmen  im  Handlungsfeld  „Service  für  Familie“  (10  Prozent).  43  Prozent
 der  Unternehmen  und  Institutionen  sind  aber  von  Beginn  der  Auditierung  an  in
 allen Handlungsfeldern aktiv.

 11.  Wie  hoch  sind  die  Kosten  des  Audits  „berufundfamilie“  für  die  Betriebe,
 wie  viele  Unternehmen  haben  die  Kosten  selbst  getragen,  und  in  welchem
 Umfang  wurden  Fördermittel  aus  Landesprojekten  in  Anspruch  genom-
 men?

 Die  Preise  zur  Durchführung  des  audits  berufundfamilie  sind  nach  Unter-
 nehmensgröße  bzw.  Größe  der  Institution  gestaffelt.  Für  die  Durchführung  der
 Auditierungen  werden  von  der  berufundfamilie  gGmbH  grundsätzlich  folgende
 Preise (zzgl. MwSt.) vorgegeben:

 ●  bis 50 Beschäftigte kostet die Durchführung 5  000 Euro,

 ●  bis unter 100 Beschäftigte 8  500 Euro,

 ●  bis unter 500 Beschäftigte 10  000 Euro und

 ●  für  Unternehmen  bis  unter  3  000  bzw.  Institutionen  bis  unter  1  000  Beschäf-
 tigte 12  000 Euro.

 ●  Bei  Unternehmen  mit  mehr  als  3  000  bzw.  Institutionen  mit  mehr  als  1  000
 Beschäftigten  ist  der  Preis  abhängig  von  der  Anzahl  der  durchzuführenden
 Auditierungen.

 96 Unternehmen haben das audit ohne jegliche Förderung durchgeführt.

 Bis  31.  Dezember  2005  förderte  die  berufundfamilie  gGmbH  die  Durchführung
 des  audits.  Die  Förderung  wurde  im  Zeitverlauf  sukzessive  verringert  und  galt
 zum Schluss nur noch für Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten.
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Anlage
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In  Niedersachsen  werden  seit  Januar  2006  Unternehmen  gefördert.  Bisher  ha-
 ben  13  Unternehmen  die  Förderung  in  Anspruch  genommen.  In  Niedersachsen
 gelten aufgrund der Landesförderung folgende Preise:

 ●  Unternehmen mit max. 50 Beschäftigten: 1  750 Euro

 ●  Unternehmen mit max. 100 Beschäftigten: 3  500 Euro

 ●  Unternehmen mit max. 250 Beschäftigten: 5  125 Euro

 In  Rheinland-Pfalz  haben  seit  April  2005  35  Unternehmen  die  Landesförde-
 rung  in  Anspruch  genommen.  In  Rheinland-Pfalz  gelten  aufgrund  der  Landes-
 förderung folgende Preise:

 ●  Unternehmen mit max. 25 Beschäftigten: 0 Euro

 ●  Unternehmen mit mehr als 25 Beschäftigten: 4  025 Euro

 In  Sachsen-Anhalt  werden  seit  Juni  2003  Unternehmen  und  Institutionen  (Ver-
 waltungen  und  Hochschulen)  gefördert.  Bisher  haben  24  Einrichtungen  (davon
 19  Unternehmen,  4  Verwaltungen  und  1  Universität)  die  Förderung  in  An-
 spruch  genommen,  davon  haben  bereits  17  Einrichtungen  das  Grundzertifikat
 erhalten  und  in  7  Einrichtungen  wird  das  audit  momentan  durchgeführt.  In
 Sachsen-Anhalt  gelten  aufgrund  der  Landesförderung  bis  31.  Dezember  2006
 folgende Preise:

 ●  Unternehmen mit max. 100 Beschäftigten: 0 Euro

 ●  Unternehmen mit mehr als 100 und max. 250 Beschäftigten: 717 Euro

 ●  Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten: 1  433 Euro

 Ab  dem  1.  Januar  2007  werden  die  Förderkonditionen  in  Sachsen-Anhalt  ver-
 ringert.

 12.  Sind  der  Bundesregierung  Studien  über  die  familiengerechte  Gestaltung
 von Arbeitsaufträgen und Arbeitsabläufen bekannt?

 Der  Bundesregierung  sind  keine  Studien  bekannt,  die  sich  ausschließlich  mit
 dem  Thema  „familiengerechte  Gestaltung  von  Arbeitsaufträgen  und  Arbeits-
 abläufen“  befassen.  Einige  Studien  behandeln  dieses  Thema  jedoch  als  Teil-
 aspekt  unter  dem  Stichwort  „familienfreundliche  Arbeitsorganisation“.  Unter-
 sucht  werden  hier  insbesondere  Art,  Verbreitung  und  Nutzen  entsprechender
 Maßnahmen:

 ●  Strategien  einer  familienbewussten  Personalpolitik  (2003),  i.  A.  der  Ge-
 meinnützigen Hertie-Stiftung (Hrsg.)

 ●  Familienfreundliche  Maßnahmen  im  Handwerk  (2004),  Prognos  AG  i.  A.
 des ZDH und BMFSFJ (Hrsg.)

 ●  Erwartungen  an  einen  familienfreundlichen  Betrieb  (2004),  WSI  i.  A.  des
 DGB und des BMFSFJ (Hrsg.)

 Für  die  familienfreundliche  Gestaltung  von  Arbeitsaufträgen  und  Arbeitsabläu-
 fen  ist  die  flexible  Arbeitszeitorganisation  eine  der  wichtigsten  Stellschrauben.
 Die  Bundesanstalt  für  Arbeitsschutz  und  Arbeitsmedizin  hat  in  den  letzten  Jah-
 ren  verschiedene  Projekte  zu  den  Themen  Flexible  Arbeitszeit,  Teilzeit,  Tele-
 arbeit,  Vertrauensarbeitszeit  und  Gestaltung  der  Arbeitszeit  durchgeführt.  Diese
 setzten  sich  auch  mit  der  Frage  der  Familienfreundlichkeit  von  Arbeitszeit  aus-
 einander:

 ●  Projekt F 1828: Flexible Arbeitszeiten

 ●  Projekt F 1933: Teilzeit im Dienstleistungsbereich
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●  Projekt  F  1853:  Vertrauensarbeitszeit  –  Neue  Entwicklung  gesellschaftlicher
 Arbeitszeitstrukturen

 ●  Auswirkungen von Telearbeit auf Gesundheit und Wohlbefinden

 Die  Publikationen  sind  in  der  Schriftenreihe  der  Bundesanstalt  für  Arbeits-
 schutz und Arbeitsmedizin erschienen.

 13.  Welche  finanziellen  und  sozialen  Leistungen  für  Familien  von  Seiten  der
 Betriebe sind der Bundesregierung bekannt?

 Viele  Unternehmen  bieten  ihren  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  familienun-
 terstützende finanzielle und soziale Leistungen an, wie z. B.:

 ●  Gewährung von Geburtsbeihilfen

 ●  Zuschüsse zum Familienurlaub

 ●  Kinderweihnachtsgeld

 ●  Betriebliche Zuschläge für Kinder

 ●  Kinderbetreuungszuschüsse

 ●  Essenskostenzuschüsse

 ●  Darlehen, z. B. als Unterstützung in Notsituationen

 ●  Stipendien für Mitarbeiterkinder

 ●  Übernahme von Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsplatz

 ●  Anrechnung der Elternzeit auf die betriebliche Altersversorgung

 ●  Kooperation  mit  externen  Vermittlungsservices,  die  die  Mitarbeiterinnen
 und  Mitarbeiter  bei  der  Suche  nach  geeigneten  Kinderbetreuungslösungen
 bzw. bei Pflegebedürftigkeit Angehöriger beraten und entlasten

 ●  Angebot  betrieblicher  oder  betrieblich  unterstützter  Kinderbetreuung,  wie
 z.  B.  Belegplätze  oder  eigene  Einrichtung  für  Regel-,  Notfall-  und  Ferien-
 betreuung; Eltern-Kind-Arbeitszimmer; sonstige Betreuungsarrangements

 ●  Angebot  von  Services  für  Haushalt,  Freizeit  oder  Gesundheit,  wie  z.  B.  Rei-
 nigungs-  und  Bügeldienste,  Lebensmittellieferservices,  Freizeitangebote  für
 Beschäftigte mit Familie

 ●  Öffnung der Betriebskantine für Mitarbeiterkinder

 ●  Rechtsberatung, z. B. zur Elternzeit

 14.  Hat  die  Bundesregierung  Kenntnis,  in  welchem  Umfang  es  Elternnetz-
 werke  bei  Unternehmen  gibt  und  in  welchem  Umfang  diese  seitens  der
 Mütter  und  Väter  in  Anspruch  genommen  und  von  den  Betrieben  unter-
 stützt werden?

 Empirische  Daten  zum  Umfang  von  Elternnetzwerken  in  Unternehmen  sind  der
 Bundesregierung  nicht  bekannt.  Die  Bundesregierung  hat  aber  Kenntnis  davon,
 dass  eine  Vielzahl  von  Elternnetzwerken  insbesondere  in  Großunternehmen
 und  größeren  Institutionen  existiert.  Diese  erfüllen  verschiedenste  Funktionen:
 Foren  zum  Erfahrungsaustausch,  zur  Erhöhung  des  Bewusstseins  hinsichtlich
 der  besonderen  Bedürfnisse  arbeitender  Eltern,  zum  Kontakthalten  in  der
 Elternzeit,  zur  Überbrückung  von  Kinderbetreuungs-Engpässen,  spezielle
 Väternetzwerke etc.
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15.  Liegen  der  Bundesregierung  Erkenntnisse  darüber  vor,  welche  Rolle  Fa-
 milienfreundlichkeit  im  Rahmen  von  Fort-  und  Weiterbildungen  der  Füh-
 rungskräfte sowie der Personalentwicklung spielt?

 Die  Bundesregierung  hat  Kenntnis  davon,  dass  insbesondere  in  Großunterneh-
 men  und  größeren  Institutionen  die  Sensibilisierung  von  Führungskräften  für
 die  familiären  Belange  der  Beschäftigten  Teil  von  Fort-  und  Weiterbildungen
 ist. Diese Maßnahme ist auch ein Bestandteil des audits berufundfamilie.

 Der  Bundesregierung  liegen  jedoch  keine  statistisch  repräsentativen  Daten  über
 die  Rolle  von  Familienfreundlichkeit  im  Rahmen  von  Fort-  und  Weiterbildun-
 gen  der  Führungskräfte  sowie  der  Personalentwicklung  in  verschiedenen  Bran-
 chen bzw. Unternehmensgrößen vor.

 Um  die  Bedeutung  von  Familienfreundlichkeit  in  der  Personalpolitik  voranzu-
 treiben,  kooperiert  die  Bundesregierung  im  Rahmen  des  Unternehmenspro-
 gramms  „Erfolgsfaktor  Familie.  Unternehmen  gewinnen“  mit  verschiedenen
 Fachverbänden  und  Berufsorganisationen  (z.  B.  Deutsche  Gesellschaft  für  Per-
 sonalführung, Deutscher Führungskräfteverband).

 16.  Welche  Bedeutung  kommt  Mentoring-Projekten  bei  der  Familienfreund-
 lichkeit  von  Unternehmen  zu,  und  welche  speziellen  Maßnahmen  gibt  es,
 Eltern  den  Wiedereinstieg  in  den  Beruf  nach  einer  Babypause  zu  er-
 leichtern?

 Mentoring  hat  sich  vor  allem  in  größeren  Unternehmen  zu  einer  anerkannten
 Personalentwicklungsmethode  entwickelt,  um  Nachwuchskräfte  –  dabei  auf-
 grund  ihrer  Unterrepräsentanz  im  Management  insbesondere  Frauen  –  gezielt
 zu  fördern.  Mentoring-Angebote  richten  sich  zum  einen  vorwiegend  an  die
 Gruppe  der  Einsteigerinnen  und  Einsteiger,  die  mit  Hilfe  eines  Mentors  bzw.
 einer  Mentorin  schneller  in  das  Unternehmen  integriert  werden  und  dessen
 Kultur  kennen  lernen  sollen.  Zum  anderen  werden  spezifische  Programme  für
 weibliche  Fach-  und  Führungskräfte  angeboten,  oftmals  mit  der  Zielsetzung,
 damit  langfristig  zur  Erhöhung  des  Anteils  von  Frauen  in  Führungspositionen
 beizutragen.  Je  nach  persönlicher  Situation  spielen  auch  Fragen  der  Verein-
 barkeit  von  Familie  und  Beruf  bzw.  der  Familienfreundlichkeit  eines  Unter-
 nehmens  und  der  Unterstützung  des  beruflichen  Wiedereinstiegs  nach  einer
 Familienpause eine Rolle.

 Die  vorbereitenden  Maßnahmen  für  einen  erfolgreichen  Wiedereinstieg  in  den
 Beruf  setzen  idealerweise  bereits  vor  Beginn  der  Elternzeit  an.  Ziel  ist  es,  eine
 gemeinsame  Planungsgrundlage  für  Beschäftigte  und  Unternehmen  zu  schaf-
 fen,  auf  der  die  weiteren  Maßnahmen  zur  Unterstützung  des  Wiedereinstiegs
 aufbauen  können.  Nach  Beginn  der  Elternzeit  liegt  der  Schwerpunkt  der  Maß-
 nahmen  auf  dem  Erhalt  von  Kontakt  und  Qualifikation.  Den  konkreten  Wieder-
 einstieg  wiederum  unterstützt  ein  weiteres  Planungs-/Rückkehrgespräch  und
 das  Angebot  geeigneter  familienfreundlicher  Arbeitszeit-  und  Arbeitsorganisa-
 tionsmodelle.  Die  Bundesregierung  wird  im  Herbst  2006  einen  Leitfaden  zu
 diesem Thema veröffentlichen.

 17.  Liegen  Erkenntnisse  darüber  vor,  in  welchem  Umfang  Unternehmen
 Beratung  und  Vermittlungsdienstleistungen  zum  Angebot  individueller
 Lösungen bei Fragen und Problemen der Kinderbetreuung leisten?

 Es  existieren  mittlerweile  zahlreiche  privatgewerbliche  Dienstleistungsagenturen,
 die  im  Auftrag  von  Unternehmen  die  Beschäftigten  bei  der  Suche  nach  privaten
 Betreuungslösungen  und  Einrichtungsplätzen,  teilweise  auch  nach  Hilfen  für
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pflegebedürftige  Angehörige  unterstützen.  Die  Agenturen  sind  teils  überregio-
 nal  tätig,  teils  lokal  gebunden.  Es  liegen  der  Bundesregierung  keine  Daten  vor,
 in welchem Umfang Unternehmen diese Leistungen anbieten.

 18.  Hat  die  Bundesregierung  Erkenntnis  darüber,  in  welchen  Bundesländern
 Betriebe  unter  welchen  Voraussetzungen  Träger  von  Kinderbetreuungs-
 einrichtungen  sein  können  und  in  welchen  Bundesländern  es  eine  finan-
 zielle  Förderung  von  betrieblichen  oder  betriebsnahen  Kinderbetreuungs-
 einrichtungen seitens des Landes oder der Kommunen gibt?

 Welches sind die jeweiligen Voraussetzungen für eine solche Förderung?

 In  allen  Bundesländern  bedarf  jeder  Träger  einer  Kindertageseinrichtung,  also
 auch  ein  Unternehmen  oder  Betrieb,  für  den  Betrieb  der  Einrichtung  der  Erlaub-
 nis  durch  das  zuständige  Landesjugendamt  nach  §  45  Abs.  1  Satz  1  SGB  VIII.
 Die  Erteilung  einer  Betriebserlaubnis  setzt  voraus,  dass  in  der  Einrichtung  die
 Betreuung  der  Kinder  durch  geeignete  Kräfte  gesichert  und  das  Kindeswohl  ge-
 währleistet  ist  (§  45  Abs.  2  SGB  VIII).  Betriebliche  Kinderbetreuungseinrich-
 tungen  müssen  allgemein  gültige  Vorgaben  erfüllen  wie  z.  B.  entsprechende
 bauliche  Voraussetzungen,  Brandschutz,  hygienische  Bedingungen,  personelle
 und räumliche Ausstattung entsprechend der Platzanzahl, etc.

 Die  Finanzierung  von  Kindertageseinrichtungen  richtet  sich  ausschließlich
 nach  Landesrecht.  Dies  hat  der  Gesetzgeber  in  §  74a  SGB  VIII  ausdrücklich
 klargestellt.  Die  bundesrechtlichen  Vorgaben  zur  Förderung  freier  Träger  nach
 §  74  SGB  VIII  kommen  für  die  Finanzierung  von  Kindertageseinrichtungen
 nicht  zur  Anwendung.  Die  Förderung  der  Träger  von  Kindertageseinrichtungen
 knüpft  demnach  insbesondere  nicht  an  dem  Gemeinnützigkeitserfordernis  (§  74
 Abs.  1  Nr.  3  SGB  VIII)  an.  Bundesrechtliche  Vorschriften  stehen  somit  einer
 finanziellen  Förderung  betrieblicher  oder  sonstiger  privat-gewerblicher  Ein-
 richtungen  nicht  im  Weg.  Den  jeweiligen  einschlägigen  Landesgesetzen  ist  zu
 entnehmen,  ob  und  unter  welchen  Voraussetzungen  Träger  von  Kindertagesein-
 richtungen gefördert werden.

 19.  Nach  welchen  Konzepten  erfolgt  in  den  betriebseigenen  und  -nahen  Kin-
 dertageseinrichtungen die frühkindliche Förderung und Bildung?

 Für  betriebseigene  und  betriebsnahe  Kindertageseinrichtungen  gelten  sowohl
 die  Regelungen  des  SGB  VIII  als  Bundesgesetz,  die  landesgesetzlichen  Vorga-
 ben  und  die  Bildungspläne  der  Länder.  Die  Bildungspläne  sind  der  fachliche
 Orientierungsrahmen  für  die  träger-  und  einrichtungsbezogenen  Konzeptionen.
 Insofern  gelten  für  die  betriebseigenen  und  betriebsnahen  Kindertageseinrich-
 tungen  die  gleichen  Bedingungen  wie  für  alle  anderen  Kindertageseinrichtun-
 gen.

 Innerhalb  der  gesetzten  Rahmenbedingungen  der  Länder  verfügen  auch  be-
 triebseigene  und  -nahe  Kindertageseinrichtungen  über  einen  Handlungsspiel-
 raum  bei  der  Umsetzung  pädagogischer  Konzepte.  Entsprechend  vielfältig  sind
 die verfolgten Konzepte zur frühkindlichen Förderung und Bildung.

 20.  Hat  die  Bundesregierung  Erkenntnis  darüber,  nach  welchen  Kriterien  in
 betriebsnahen  bzw.  betriebseigenen  Einrichtungen  Kindertagesstätten-
 plätze vergeben werden?

 Die  Betriebe  legen  die  Vergabekriterien  für  Plätze  in  Einrichtungen  in  eigener
 Verantwortung  fest.  In  der  Regel  werden  Kinderbetreuungsplätze  betriebseige-
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ner  Einrichtungen  an  die  Kinder  von  Eltern,  die  in  den  Unternehmen  arbeiten,
 vergeben.

 Handelt  es  sich  um  eine  betrieblich  unterstützte  Einrichtung,  die  öffentlich
 gefördert  wird  und  auch  Kinder  aufnimmt,  deren  Eltern  nicht  in  dem  Unterneh-
 men  beschäftigt  sind,  so  wird  ein  bestimmter  Anteil  der  Plätze  –  je  nach  Bedarf
 und  finanzieller  Beteiligung  des  Unternehmens  –  an  Kinder  von  Beschäftigten
 und ein Anteil an Kinder aus dem jeweiligen Stadtteil vergeben.

 21.  Welche  Kosten  für  die  betriebsnahe  bzw.  -eigene  Kinderbetreuung  sind  in
 den  einzelnen  Bundesländern  seitens  der  Eltern  zu  tragen,  welche  werden
 seitens  der  Betriebe  übernommen,  inwieweit  gibt  es  unter  welchen  Vo-
 raussetzungen Ermäßigungen zu Gunsten der Eltern?

 In  der  amtlichen  Statistik  sind  nur  die  Elternbeiträge  für  den  Besuch  von  Kin-
 dertageseinrichtungen  in  öffentlicher  Trägerschaft  erfasst,  bei  denen  jedoch
 nicht  ersichtlich  wird,  ob  es  sich  um  betriebsnahe  Einrichtungen  handelt.  Auch
 bezüglich  der  Eigenanteile  der  freien  Träger  und  der  Betriebe  für  ihre  eigenen
 Kindertageseinrichtungen  gibt  es  weder  eine  offizielle  Statistik  noch  gibt  es
 betriebswirtschaftlich  fundierte  Nachweise  der  Träger  selbst.  Die  Anteile  von
 Eltern  und  Betrieben  an  der  betrieblichen  Kinderbetreuung  können  daher  nicht
 beziffert werden.

 Im  Auftrag  der  Bundesregierung  hat  die  Prognos  AG  Modellrechnungen  zur
 betrieblichen  und  betrieblich  unterstützten  Kinderbetreuung  durchgeführt,  die
 Angaben  zu  der  Höhe  und  der  Verteilung  der  Kosten  enthalten  (s.  Broschüre
 „Kosten  betrieblicher  und  betrieblich  unterstützter  Kinderbetreuung“  (2005),
 hrsg. vom BMFSFJ).

 Wird  im  Rahmen  einer  betrieblichen  Kinderbetreuung  der  gegenüber  dem  Trä-
 ger  der  öffentlichen  Jugendhilfe  bestehende  Anspruch  auf  Besuch  einer  Tages-
 einrichtung  nach  §  24  Abs.  1  SGB  VIII  oder  die  objektiv-rechtliche  Verpflich-
 tung  zur  Vorhaltung  eines  Betreuungsplatzes  nach  §  24  Abs.  3  SGB  VIII  erfüllt,
 muss  der  Träger  der  öffentlichen  Jugendhilfe  in  der  Regel  den  Teilnahme-  bzw.
 Kostenbeitrag  ganz  oder  teilweise  übernehmen,  wenn  die  Belastung  den  Eltern
 und dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 90 Abs. 3 SGB VIII).
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